
JV 7 Fragebogen zur Prüfung der Verfassungstreue (1.08)

Fragebogen
zur Prüfung der Verfassungstreue

Von dem mir übergebenen Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster Organisationen habe ich Kenntnis ge-
nommen. Mir ist bekannt, dass ich bei den nachstehenden Fragen auch eine Mitgliedschaft oder Mitarbeit in anderen extremisti-
schen oder extremistisch beeinflussten Organisationen und in extremistischen oder extremistisch beeinflussten Ausländerverei-
nen anzugeben habe.

Die nachstehenden Fragen beantworte ich wie folgt:

1. Sind Sie oder waren Sie Mitglied einer oder mehrerer
extremistischer oder extremistisch beeinflusster Organisati-
onen?

Nein

Ja, in folgende/r/n Organisation/en:*)

Zeitraum

Funktion

2.Unterstützen Sie eine oder mehrere extremistische oder
extremistisch beeinflusste Organisationen oder andere
verfassungsfeindliche Bestrebungen oder haben Sie solche
unterstützt?

Nein

Ja, folgende Organisation/en oder andere verfassungs-
feindliche Bestrebung/en:*)

Zeitraum

Art der Unterstützung

3.1 Sind Sie für das frühere Ministerium für Staatsicher-
heit/für das Amt für Nationale Sicherheit der ehemaligen
DDR oder für eine der Untergliederungen dieser Ämter
oder ausländische Nachrichtendienste oder vergleichbare
Institutionen tätig gewesen?

Nein

Ja*)

Zeitraum

Funktion, bzw. Art und Weise der Unterstützung

Familienname, Vorname(n)

Ort, Tag

3.2 Waren Sie sogenannter Inoffizieller Mitarbeiter des Mi-
nisteriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Si-
cherheit der ehemaligen DDR oder ausländischer Nach-
richtendienste/Institutionen bzw. haben Sie eine Ver-
pflichtungserklärung zur Zusammenarbeit mit einer der
genannten Stellen unterschrieben?

Nein

Ja

Falls ja, nähere Angaben:*)

4. Ist gegen Sie ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen
Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit
eingeleitet worden?

Nein

Ja

Falls ja, kurze Erläuterung:*)

Ist in dem Verfahren nach Abschnitt 11 Nrn. 2 bis 4 der Be-
kanntmachung der Bayerischen Staatsregierung über die
Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst — Verf-
töD — (siehe Rückseite) eine Anfrage durchzuführen, so
erkläre ich meine Zustimmung zur Einholung von erforderli-
chen Auskünften beim Landesamt für Verfassungsschutz,
beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik und bei der Zentralen Beweismit-
tel- und Dokumentationsstelle der Landesjustizverwaltun-
gen.

Geburtsdatum

Unterschrift



A u s z u g a u s d e r

Bekanntmachung der Staatsregierung über die Pflicht zur Verfassungstreue

im öffentlichen Dienst (Verfassungstreue - VerftöD)

vom 3. Dezember 1991 (StAnz Nr. 49),

zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 27 November 2007 (StAnz Nr. 50)

Abschnitt II

2. Bestehen auf Grund der Angaben im Fragebogen, der
Weigerung des Bewerbers die Erklärung gemäß An-
lage 3 oder Anlage 4 zu unterschreiben oder auf-
grund anderweitig bekannt gewordener Tatsachen
Zweifel daran, dass der Bewerber jederzeit für die frei-
heitliche demokratische Grundordnung im Sinn des
Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung ein-
tritt, so müssen diese Zweifel vor einer Einstellung
ausgeräumt werden. Mittel dazu sind insbesondere
— eine Anfrage beim Landesamt für Verfassungs-

schutz, ob Tatsachen bekannt sind, die Bedenken
gegen die Einstellung begründen. Das Landesamt
für Verfassungsschutz ist verpflichtet, Anfragen
dieser Art unverzüglich zu beantworten. Liegen
Erkenntnisse vor, so sind die Auskünfte auf Tat-
sachen zu beschränken, die gerichtsverwertbar
sind.

— eine Anfrage beim Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik in
den in § 20 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d und h und § 21
Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d und h StUG genannten Fäl-
len mit Zustimmung des Bewerbers,

— eine Anfrage bei der Zentralen Beweismittel- und
Dokumentationsstelle der Landesjustizverwaltun-
gen mit Zustimmung des Bewerbers

3. Bei Bewerbern aus dem Beitrittsgebiet, die vor dem
12. Januar 1972 geboren sind, ist abweichend von
Nr. 2 in den in § 20 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d und h und §
21 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. d und h StUG genannten Fällen
stets wegen einer möglichen Tätigkeit für das Ministe-
rium für Staatssicherheit bzw. Amt für Nationale Sicher-
heit der früheren DDR beim Bundesbeauftragten für
die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik mit Zu-
stimmung des Bewerbers anzufragen.

4. Bei Bewerbern, die in einem der folgenden Staaten
geboren wurden oder die Staatsangehörigkeit eines
dieser Staaten besitzen oder besessen haben, ist
abweichend von Nummer 2 in jedem Fall beim Lan-
desamt für Verfassungsschutz mit Zustimmung des
Bewerbers anzufragen:
Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangla-
desch, Eritrea, Indonesien, Irak, Iran, Israel (Personen mit
palästinensischer Volkszugehörigkeit), Jemen, Jor-
danien, Kasachstan, Kirgisistan, Kuwait, Libanon, Li-
byen, Marokko, Mauretanien, Oman, Pakistan, Saudi-
Arabien, Somalia, Sudan, Syrien, Tadschikistan, Tune-
sien, Turkmenistan, Usbekistan, Vereinigte Arabische
Emirate.
Das Gleiche gilt bei Bewerbern, die keine Staatsange-
hörigkeit besitzen (sog. Staatenlose) oder deren
Staatsangehörigkeit unbekannt oder ungeklärt ist.


